
08/09 11  Schuldbetreibung und Konkurs. Art. 81 Abs. 1 SchKG. "Seit Erlass 
des Urteils" meint seit dessen Fällung und nicht seit dessen Rechtskraft. Unter 
Urteilsfällung ist der Zeitpunkt (Tag) zu verstehen, an dem alle mitwirkenden 
Richter, allenfalls die Mehrheit, sei es anlässlich einer mündlichen Beratung, 
sei es auf dem Zirkulationsweg, dem Referat zugestimmt haben. Es kann zwar 
vorkommen, dass die Sache nach Abschluss einer ersten Zirkulation intern 
nochmals beraten wird, in welchem Fall das Urteil nach der ersten Zirkulation 
noch nicht gefällt ist. Wird allerdings - wie vorliegend - das Dispositiv 
ausgefertigt, und insoweit das Urteil (schriftlich) verkündet, gilt es als mit dem 
darin aufgeführten Datum gefällt bzw. erlassen.  
 
Bundesgericht, 20. November 2008, 5A_673/2008 
(Das Bundesgericht wies eine gegen den Entscheid des Obergerichtes des Kantons Uri vom 
16.05.2008, OG Z 08 7, erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab, soweit es darauf eintrat) 
 
Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 
 
 2. 
 2.1 Zunächst rügen die Beschwerdeführer wie bereits vor dem Obergericht, die 
Verzichtserklärung vom 7. April 2007 könne im Rechtsöffnungsverfahren von vornherein 
nicht berücksichtigt werden, weil nach Art. 81 Abs. 1 SchKG die definitive Rechtsöffnung nur 
dann nicht erteilt werden könne, wenn der Betriebene durch Urkunden beweist, dass die 
Schuld "seit Erlass des Urteils" getilgt oder gestundet worden ist. Das Sachurteil sei erst 
nach der Zustellung der Urteilsbegründung am 25. Juni 2007 in Rechtskraft erwachsen. 
Mithin sei der Verzicht auf die Forderung vor Erlass des Urteils erfolgt, weshalb dieser im 
Rechtsöffnungsverfahren nicht berücksichtigt werden könne. 
 
 2.2 Die Vorinstanz erwog, dass mit "Erlass des Urteils" nicht der Zeitpunkt der 
Rechtskraft gemeint sei; es genüge, wenn die Beschwerdeführer die Verzichtserklärung in 
Kenntnis des Entscheides im Dispositiv abgegeben haben. Deshalb sei die 
Verzichtserklärung nicht zu früh abgegeben worden, selbst wenn der begründete Entscheid 
erst später zugestellt worden sei. 
 
 2.3 
 2.3.1 Die Literatur hat sich verschiedentlich zur Bedeutung der in Art. 81 Abs. 1 SchKG 
aufgeführten Wendung "seit Erlass des Urteils" geäussert. Nach STAEHELIN (Kommentar 
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1998, N. 5 zu Art. 81 
SchKG) ist derjenige Zeitpunkt massgebend, bis zu dem die Tilgung, Stundung oder 
Verjährung im Erkenntnisverfahren noch berücksichtigt werden konnte. 
JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN (Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 
4. Aufl. 1997, N. 5 zu Art. 81 SchKG) stellen nicht auf den Zeitpunkt der Rechtskraft, sondern 
derjenigen der Urteilsfällung ab. Die zitierten Autoren führen an den angegebenen Stellen 
übereinstimmend aus, dass die Tilgung bzw. Stundung nur dann nicht mehr zu 
berücksichtigen ist, wenn sie schon im Verfahren, das zum Rechtsöffnungstitel führte, vom 
Schuldner hätten vorgebracht werden können. Was der von den Parteien beigezogene 
Gutachter dagegen vorbringt, ist nicht schlüssig, geht es doch ihm im Wesentlichen darum, 
nachträgliche Rückforderungsprozesse nach Art. 86 SchKG zu verhindern. 
 
 2.3.2 Hintergrund der Regelung von Art. 81 Abs. 1 SchKG ist, dass "le poursuivi peut 
se libérer en établissant, par titre, que sa dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le 
moment où le moyen libératoire a cessé d'être opposable dans la procédure qui conduit ä la 
décision portant condamnation ä payer..." (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur 
la poursuite pour dettes et la faillite, Band I, 1999, N. 44 zu Art. 81 SchKG). Befreiende 
Einreden des Schuldners können im Verfahren, das zum Rechtsöffnungstitel führt, 
spätestens dann nicht mehr erhoben werden, wenn das Urteil gefällt ist. Es ist daher 



folgerichtig, wenn JAEGER (Schuldbetreibung und Konkurs 3. Aufl. 1911, N. 9 zu Art. 81 
SchKG) schreibt, "seit Erlass des Urteils" meine seit dessen Fällung und nicht seit dessen 
Rechtskraft. Unter Urteilsfällung ist der Zeitpunkt (Tag) zu verstehen, an dem alle 
mitwirkenden Richter, allenfalls die Mehrheit, sei es anlässlich einer mündlichen Beratung, 
sei es auf dem Zirkulationsweg, dem Referat zugestimmt haben. Es kann zwar vorkommen, 
dass die Sache nach Abschluss einer ersten Zirkulation intern nochmals beraten wird, in 
welchem Fall das Urteil nach der ersten Zirkulation noch nicht gefällt ist. Wird allerdings – 
wie vorliegend – das Dispositiv ausgefertigt, und insoweit das Urteil (schriftlich) verkündet, 
gilt es als mit dem darin aufgeführten Datum gefällt bzw. erlassen. Mit der Berücksichtigung 
der am 7. April 2007 abgegebenen Verzichtserklärung hat die Vorinstanz somit kein 
Bundesrecht verletzt; die diesbezügliche Rüge erweist sich als unbegründet. 
 


